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Satzung 

 
 

Präambel 
Alle in der Satzung personenbezogenen Funktionen gelten in weiblicher und 

männlicher Form. 
 
 

§ 1 
Name, Sitz, Rechtsform 

 
1) Der Verein führt den Namen Kleingärtnerverein Kiel-Gaarden-Süd e.V. 

Er hat seinen Sitz in Kiel und umfasst den Gemeindebereich von Kiel. 
 

2) Er ist Mitglied des Kreisverbandes Kiel der Kleingärtner e. V. 
 

3) Er ist in das Vereinsregister des Amtsgerichtes Kiel unter der Nr. VR 1555 
KI eingetragen und ist gemeinnützig im Sinne des Vereins- und 
Kleingartenrechtes. 

 
 

§ 2 
Zweck, Aufgaben und Ziel des Vereins 

 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung, 
insbesondere durch die Naturverbundenheit. 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 
 
Dem Zweck des Vereins sollen vor allem dienen: 
 

1) Die Förderung des Kleingartenwesens im Sinne des Bundes-
Kleingartengesetzes in der jeweils gültigen Fassung. 

2) Land anzupachten und zur kleingärtnerischen Nutzung weiter zu 
verpachten. 

3) Die Förderung von Kleingartenanlagen in Grünzonen sowie in Zuordnung 
zu Wohngebieten und ihre Ausrichtung auf die Bedürfnisse der 
Allgemeinheit. 

4) Die Heranführung der Jugend zur Naturverbundenheit. 
5) Die Zusammenfassung aller Kleingärtner unter Ausschluss 

parteipolitischer und konfessioneller Ziele unter Beachtung der 
Grundsätze des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) . 



5 

6) Durch Fachberatung und gegenseitige Hilfe seiner Mitglieder befähigen, in 
geordneter, rationeller Arbeitsweise Qualitätserzeugnisse für den eigenen 
Bedarf zu erzeugen. 

7) In Gemeinschaftsarbeit die Gesamtanlagen nach Gesichtspunkte der 
gartenbaulichen Zweckmäßigkeit und Schönheit unter Beachtung der 
hierfür vom Kreisverband bzw. Landesbund herausgegebenen Richtlinien 
zu gestalten. Nach Möglichkeit sollen Gemeinschaftseinrichtungen 
geschaffen werden, die geeignet sind, die Kleingartenanlagen zur 
Erholungs- und Gesundungsstätte zu machen. 

8) Für den Gedanken des nicht gewerblichen Gartenbaues durch Wort und 
Schrift in der Öffentlichkeit zu werben. 

 
Das Ziel des Vereins ist, in enger Zusammenarbeit mit den örtlichen 
Kommunalbehörden und dem zuständigen Amt der Landesverwaltung (z. Zt. 
Amt für Ländliche Räume) in die Ortsplanung (Flächennutzungs- und 
Bebauungspläne) eingefügte, pachtmäßig gesicherte Dauerkleingartenanlagen 
zu schaffen. 
 
Sämtliche Mittel dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Der Verein darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des 
Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen, 
begünstigen. 
 
 

§ 3 
Erwerb der Mitgliedschaft 

 
1) Die Mitgliedschaft des Vereins kann jede natürliche geschäftsfähige 

Person erwerben, die in seinem Bereich ihren Wohnsitz nachweisen kann 
und gewillt ist, einen Garten nicht zu Erwerbszwecken zu bewirtschaften. 

 
2) Die Anmeldung zur Mitgliedschaft soll durch schriftliche Beitrittserklärung 

erfolgen. Über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet der Vorstand. 
Bei Aufnahme erkennt das Mitglied durch seine Unterschrift die 
Verbindlichkeit der Vereinssatzung an. Es verpflichtet sich außerdem, die 
Beschlüsse der Vereinsorgane zu befolgen, mit dem Kleingärtnerverein 
einen Unterpachtvertrag abzuschließen und die Gartenordnung, 
Ausschlussordnung, Finanzordnung und Geschäftsordnung, obwohl nicht 
Bestandteil der Satzung, als Bestandteil des Unterpachtvertrages durch 
Unterschrift als verbindlich anzuerkennen. 

 
3) Mitglieder können auch solche Personen werden, welche das 

Kleingartenwesen fördern und unterstützen wollen oder sich um das 
Kleingartenwesen besondere Verdienste erworben haben. 
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§ 4 
Beendigung der Mitgliedschaft 

 
1) Die Mitgliedschaft ist nicht vererb- oder übertragbar. Sie endet mit dem 

Tod, Austritt oder Ausschluss des Mitgliedes. 
 
2) Der Austritt aus dem Verein kann nur zum Schluss eines Geschäftsjahres 

erfolgen und muss spätestens bis zum 31. Mai erklärt werden. 
Kündigungen nach diesem Termin müssen begründet sein und können 
vom Vorstand nur in Ausnahmefällen genehmigt werden. Die 
Austrittserklärung muss schriftlich erfolgen. 

 
3) Der Ausschluss eines Mitglieds aus dem Verein kann nur erfolgen, wenn 

ein ihm rechtfertigender, in der Ausschlussordnung aufgeführter 
Tatbestand gegeben ist. 

 
4) Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen 

alle Ansprüche aus dem Mitgliedsverhältnis. Eine Rückgewähr von 
Beiträgen, Spenden oder sonstigen Leistungen ist ausgeschlossen. Der 
Anspruch des Vereins auf rückständige Beitrags-, Pacht- und sonstige 
Gebührenforderungen bleibt hiervon unberührt. 

 
 

§ 5 

Organe 
 

Organe des Vereins sind: 
a) die Mitgliederversammlung (§6), 
b) Vorstand (§7), 
c) der erweiterte Vorstand (§8), 
d) die Anlagenversammlung (§9), 
e) die Wassergemeinschaften (§10). 

 
 

§ 6 
Die Mitgliederversammlung 

 
1) Bei der Mitgliederversammlung wird unterschieden: 

 die Jahresmitgliederversammlung, 

 die außerordentliche Mitgliederversammlung 
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2) Die Jahresmitgliederversammlung hat in der Regel in den Monaten 
Januar bis März stattzufinden. Eine spätere Durchführung soll nur in 
Ausnahmefällen und nur aus wichtigem Grunde stattfinden. 
Außerordentliche Mitgliederversammlungen können vom Vorstand 
einberufen werden, wenn er dieses für notwendig hält. Er ist zur 
schriftlichen Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 
verpflichtet, wenn wichtige Beschlüsse gefasst werden sollen, die an sich 
der Jahresmitgliederversammlung obliegen, aber keinen Aufschub dulden 
oder wenn 1/10 der Mitglieder die Einberufung unter Angabe des 
Tagesordnungspunktes beantragen. 
 

3) Der Jahresmitgliederversammlung obliegt insbesondere: 
a) Die Entgegennahme des Jahresberichtes, des Kassenberichtes 

und des Revisionsberichtes für das abgelaufene Geschäftsjahr. 
b) Die Entlastung des Vorstandes. 
c) Die Beschlussfassung über Beiträge, Erhebung von Umlagen – 

die den gesamten Verein oder nur einzelne Anlagen betreffen - , 
Verwertung und Anlegung des Vereinsvermögens sowie 
Aufnahme von Darlehen. Eine einmalige im Geschäftsjahr zu 
erhebende Umlage darf das Zweifache des 
Jahresmitgliedsbeitrages jedoch nicht überschreiten. 

d) Die Genehmigung des Haushaltsvoranschlages für das laufende 
Geschäftsjahr. 

e) Die Wahlen des Vorstandes, des erweiterten Vorstandes, der 
Revisoren, der Schiedsstelle und der Ausschüsse. 

 
4) Die Mitgliederversammlungen sind beschlussfähig, wenn sie 

satzungsgemäß einberufen worden sind. Die Einladungen ergehen durch 
Bekanntmachungen, deren Veröffentlichungsformen vom Vorstand nach 
eigenem Ermessen bestimmt werden, rechtlich zulässig sind und in die 
Satzung eingefügt werden, mit einer Frist von 14 Tagen unter Mitteilung 
der Tagesordnung. 

 
Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch Aushänge auf 
den Info-Tafeln in den jeweiligen Anlagen, in Schriftform und der 
Homepage des Vereins. 
 

5) Jedes Mitglied hat in der Versammlung nur eine Stimme. Vertretung oder 
Übertragung des Stimmrechts ist ausgeschlossen: Es gelten nur Ja – 
Nein Stimmen. 

 
6) Bei Beschlussfassung sind folgende Stimmenmehrheiten erforderlich: 

a) eine 3/4-Mehrheit der abgegebenen Ja/Nein-Stimmen bei 
Satzungsänderungen, bei Austritt aus der übergeordneten 
Organisation und bei Auflösung des Vereins, 
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b) eine 2/3-Mehrheit der abgegebenen Ja/Nein-Stimmen bei 
vorzeitiger Abberufung eines Vorstandsmitgliedes, 

c) eine einfache Mehrheit der abgegebenen Ja/Nein-Stimmen in 
allen anderen Fällen. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung des 
Antrages mit Ausnahme von Wahlen, bei denen in solchen Fällen 
das Los entscheidet. 

 
7) Anträge für die Mitgliederversammlung sind spätesten sieben Tage vor 

der Versammlung beim Vorstand mit schriftlicher Begründung 
einzureichen. 

 
Verspätete oder während der Versammlung eingebrachte Anträge 
bedürfen einer Unterstützung von 1/5 der anwesenden Mitglieder. 
Ausgeschlossen sind jedoch Anträge, die der 2/3- oder 3/4-Mehrheit 
bedürfen. 
 

8) Es ist über jede Versammlung ein Protokoll zu fertigen, das spätestens 30 
Tage nach der Versammlung in Reinschrift vom Versammlungsleiter und 
dem Schriftführer oder Verfasser des Protokolls unterzeichnet, vorliegen 
muss. Sämtliche Abstimmungsergebnisse sind zahlenmäßig festzuhalten. 
Das Protokoll ist in der nächsten Mitgliederversammlung zu genehmigen. 

 
 

§7 
Der Vorstand 

 
1) Der Vorstand besteht aus: 

a) dem Vorsitzenden, 
b) dem stellvertretenden Vorsitzenden, der zugleich Landverwalter 

 ist, 
c) dem Rechnungsführer 
 

Er ist Vorstand im Sinne des §26 BGB. Die Vorstandsmitglieder müssen 
Vereinsmitglieder sein. Jede Änderung der Zusammensetzung des 
Vorstandes ist unverzüglich beim zuständigen Amtsgericht zur Eintragung 
anzumelden. 

 
2) Je 2 Mitglieder des Vorstandes vertreten gemeinschaftlich den Verein 

nach außen. Für bestimmte Angelegenheiten können sie andere 
Personen schriftliche Vollmacht erteilen. Zur Überwachung der 
Angelegenheit bleiben sie jedoch verpflichtet. 

 
3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für 3 Jahre gewählt. 

Die Amtsdauer des Vorstandes läuft so lange, bis ein neuer Vorstand 
durch eine Mitgliederversammlung ordnungsgemäß gewählt ist. Bei jeder 
Jahresmitgliederversammlung scheidet ein Drittel der Mitglieder des 
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Vorstandes aus. Ihre Wiederwahl ist zulässig. Jedes Vorstandsmitglied 
kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der abgegebenen Ja/Nein-Stimmen vorzeitig abberufen 
werden. Die Abberufung ist in der Einladung zur Versammlung 
anzukündigen. 
Für Vorstände und einzelne Vorstandsmitglieder, die während ihrer 
Amtsdauer ausscheiden, sind in einer außerordentlichen 
Mitgliederversammlung Ersatzwahlen für den Rest der Amtsdauer 
vorzunehmen, falls in der Zwischenzeit bis zur nächsten 
Mitgliederversammlung Beschlüsse von rechtlicher und wichtiger 
Bedeutung gefasst werden sollen. 

 
4) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. 
 
5) Der Vorstand entscheidet über die Zuweisung von Gartenparzellen. 
 
6) Der Vorsitzende, bei seiner Verhinderung der stellvertretende 

Vorsitzende, beruft die Mitgliederversammlung, die Sitzungen des 
Vorstandes und die Anlagenversammlungen ein und leitet sie. 

 
7) Der Vorstand ist nach Bedarf oder auf Antrag von 2 seiner Mitglieder 

einzuberufen. Die Einladung muss mit einer Frist von mindestens 7 Tagen 
unter Beifügung einer Tagesordnung erfolgen. Er ist beschlussfähig bei 
Anwesenheit von Vorstandsmitgliedern, darunter des Vorsitzenden oder 
des stellvertretenden Vorsitzenden. Bei der Beschlussfassung entscheidet 
die Mehrheit der abgegebenen Ja/Nein-Stimmen. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung die 
des stellvertretenden Vorsitzenden. Auch ohne Zusammenkunft ist ein 
Beschluß gültig, wenn ihm alle Mitglieder des Vorstandes schriftlich 
zustimmen. 

 
8) Über jede Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen. Aus dieser 

Niederschrift müssen die gefassten Beschlüsse, die genauen 
Abstimmungsergebnisse sowie die namentliche Angabe der anwesenden 
Personen zu ersehen sein. Die Niederschriften sind vom Vorsitzenden 
und vom Schriftführer oder dem Verfasser der Niederschrift zu 
unterzeichnen; sie müssen 30 Tage nach der Sitzung in Reinschrift 
vorliegen und sind allen Vorstandsmitgliedern in Kopie zuzustellen. Die 
Niederschriften sollen bei der nächsten Sitzung genehmigt werden. 

 
9) In den Mitgliederversammlungen des Kreisverbandes vertritt der Vorstand 

den Verein, und zwar in der unter Ziffer 1) angegebenen Reihenfolge. 
Soweit dem Verein mehr als 3 Stimmen zustehen, sind diese Delegierten 
und die Ersatzdelegierten von der Mitgliederversammlung zu wählen. 
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10) Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig. Sie haben einen 
Anspruch auf Erstattung von echtem Verdienstausfall und baren Auslagen, 
die nachzuweisen sind. Ihnen kann durch die Mitgliederversammlung eine 
Tätigkeitsentschädigung gewährt werden. Das Nähere regelt die 
Finanzordnung. 

 
 

 
§ 8 

Der erweiterte Vorstand 
 

1) Der erweiterte Vorstand besteht aus dem Vorstand und den Beisitzern, 
und zwar  

 

bei   51 bis   100 Mitglieder = 1 Beisitzer 

bei 101 bis   250 Mitglieder = 2 Beisitzer 

bei 251 bis   500 Mitglieder = 3 Beisitzer 

bei 501 bis 1000 Mitglieder = 4 Beisitzer 

ab 1001   = 5 Beisitzer 
 

  
Bei einer Mitgliederzahl bis 50 Mitgliedern werden keine Beisitzer gewählt; 
insoweit nimmt der Vorstand die Aufgaben des erweiterten Vorstandes 
wahr. 
Für die Wahl der Beisitzer, die Amtsdauer des erweiterten Vorstandes, 
das Ausscheiden, die Ab-, Wieder- und Ersatzwahl gelten die 
Bestimmungen für den Vorstand (s. §7 Nr.3). 
 

2) Hat der Verein einen Fachberater, so ist er beratendes Mitglied des 
erweiterten Vorstandes. Der Leiter einer Schreberjugendgruppe ist in 
Jugendfragen beratendes Mitglied des erweiterten Vorstandes. 

 
3) Der erweiterte Vorstand wird nach Bedarf vom Vorsitzenden oder dessen 

Stellvertreter, mindestens aber zweimal im Jahr, einberufen. Für die 
Einladung gilt §7 Nr.7 Satz 2. 

 
4) Dem erweiterten Vorstand sind alle Fragen von grundsätzlicher 

Bedeutung vor endgültiger Entscheidung durch den Vorstand vorzulegen. 
Ihm obliegt insbesondere: 

a) die Entgegennahme der Berichte über besondere 
Geschäftsvorgänge, der Bericht über die Kassenlage sowie 
Beschlussfassung hierüber; 

b) die vorläufige Festsetzung des Voranschlages für das neue 
Geschäftsjahr, vorbehaltlich späterer Genehmigung durch die 
Jahresmitgliederversammlung; 



11 

c) Beschlussfassung über die der Jahresmitgliederversammlung 
vorzulegende Jahresrechnung nebst Jahresbericht für das 
abgelaufene Geschäftsjahr; 

d) Die Genehmigung von Überschreitungen einzelner Positionen des 
Haushaltsvoranschlages, soweit eine gegenseitige 
Deckungsfähigkeit nicht gegeben ist; 

e) die Bestätigung der Beschlüsse der Anlagenversammlungen über 
die Erhebung von Umlagen. 

 
5) Der erweiterte Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Hälfte seiner 

Mitglieder anwesend ist, darunter der Vorsitzende oder bei seiner 
Verhinderung der stellvertretende Vorsitzende. Im Übrigen gilt §7 Nr.7 
Satz 4-6. 

 
6) §7 Nr.8 und Nr.10 gilt entsprechend. 

 
 

§ 9 
Die Anlagenversammlung 

 
1) Bewirtschaftet der Verein mehrere Gartenanlagen (Koppeln, Kolonien), 

hält jede Anlage nach Bedarf – spätestens nach drei Jahren zur Wahl des 
Koppelobmannes – eine Anlagenversammlung ab. 

 
Für jede Gartenanlage wird durch die Anlagenversammlung ein Obmann 
gewählt. §7 Ziffer 3 und 10 gelten sinngemäß. Dieser führt die Aufsicht in 
der Gartenanlage und vertritt den Vorstand bei der Durchführung der 
Beschlüsse. Seinen Anordnungen ist bis zu einer anderen Entscheidung 
durch den Vorstand Folge zu leisten. In größeren Anlagen können 
zusätzlich zum Obmann zu seiner Unterstützung Vertrauensleute gewählt 
werden. 
 

2) Der Anlagen Versammlung obliegen: 

 Die Beschlüsse über die Belange der Anlage, d.h., es dürfen nur 
Beschlüsse gefasst werden, die Ordnung und 
Gemeinschaftsarbeiten innerhalb der Anlage betreffen; 

 Die Beschlüsse über Erhebung von Umlagen, die die Anlage 
betreffen. Diese Beschlüsse bedürfen jedoch der Bestätigung durch 
den erweiterten Vorstand. 

 
3) Zur Beschlussfassung genügt in allen Fällen die einfache Mehrheit der 

abgegebenen Ja/Nein-Stimmen. 
 
4) Die Anlagenversammlungen werden vom Vorsitzenden bzw. bei seiner 

Abwesenheit vom Obmann einberufen und sind beschlussfähig, wenn 
entweder der Vorsitzende oder bei seiner Verhinderung der Obmann 



12 

anwesend ist. Für die Einberufung, Beschlussfähigkeit und 
Protokollführung gelten sinngemäß die Formvorschriften für 
Mitgliederversammlungen. 

 
5) Die Protokolle werden vom Vorstand in Verwahrung genommen. 
 
6) Der Vorstand und der Obmann überwachen die Einhaltung der 

Bestimmungen der Gartenordnung und die Durchführung der 
Anlagenversammlungsbeschlüsse. 

 
7) Der Obmann führt eine Liste über die abzuleistende Gemeinschaftsarbeit 

und ist dem Vorstand gegenüber zur Berichterstattung verpflichtet, falls 
seine Mahnungen bei Verstößen gegen die Gartenordnung oder die 
Bestimmungen über die Ableistungen von Gemeinschaftsarbeiten 
erfolglos bleiben; hierbei ist §11 der Satzung zu beachten. 

 
§10 

Die Wassergemeinschaften 
 

1) Die Wassergemeinschaften werden aus Pächtern in einer Anlage, die an 
einen Hauptwasserzähler der öffentlichen Wasserversorgung 
angeschlossen ist, gebildet. 

 
2) Externe Anlieger können ebenfalls einer Wassergemeinschaft 

angehören. Für sie gelten die gleichen Rechte und Pflichten wie für die 
Pächter des Vereins. 

 
3) Näheres regelt die Finanzordnung. 

 
§ 11 

Die Schiedsstelle 
 

1) Aufgabe der Schiedsstelle ist es, Streitigkeiten zwischen dem Verein und 
einzelnen Mitgliedern, oder von Mitgliedern untereinander zu schlichten. 
Die Schiedsstelle ist nicht für Fragen die Ausschlussordnung §1 Ziff. 3 a) 
und b) betreffend zuständig. 

 
2) Die Schiedsstelle besteht einschließlich ihres Vorsitzenden aus drei 

Vereinsmitgliedern mit Vertretern, die von der Jahreshauptversammlung 
alljährlich zu wählen sind. Die Mitglieder der Schiedsstelle wählen ihren 
Vorsitzenden und seinen Stellvertreter selbst. 

 
3) Jede Partei stellt zur Anhörung einen Vertreter, der nicht stimmberechtigt 

ist, aber Vereinsmitglied sein muss und nicht dem Vorstand oder dem 
erweiterten Vorstand angehören darf. Die Schiedsstelle hört die 
Beteiligten und hat zunächst auf einen gütlichen Ausgleich zwischen den 
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Beteiligten hinzuwirken. Es ist Sache der beteiligten, den Streitstoff 
erschöpfend darzulegen, sowie Zeugen und Beweismaterial zu benennen. 
Bei Streitigkeiten zwischen Mitgliedern ist der Vorstand zu dem Streit 
anzuhören. 

 
4) Misslingt eine Schlichtung, so entscheidet die Schiedsstelle. 
 
5) Die Schiedsstelle entscheidet mit Stimmenmehrheit. Die Entscheidung ist 

schriftlich niederzulegen und den Beteiligten bekannt zu geben. 
 
6) Über jede Verhandlung ist ein Protokoll zu führen. 
 
7) Gegen den Spruch der Schiedsstelle ist binnen 14 Tagen seit seiner 

schriftlichen Bekanntgabe der Einspruch an den Vorstand des 
Kreisverbandes zulässig, der endgültig entscheidet. 

 
8) Durch die vorgenannte Entscheidung wird der ordentliche Rechtsweg 

nicht ausgeschlossen. 
 

9) Im Übrigen ist §4 Ziff. 3 dieser Satzung anzuwenden. 
 
 

§ 12 
Besondere Pflichten der Mitglieder 

 
Die Mitglieder haben die im Bundeskleingartengesetz und in der 
Gartenordnung aufgezählten Pflichten der Kleingärtner zu erfüllen. Sie 
haben insbesondere an den vom Vorstand oder der Anlagenversammlung 
beschlossenen gemeinschaftlichen Arbeiten zur Errichtung, Erhaltung, 
Veränderung oder Beseitigung von Einrichtungen für die Kleingärtner 
teilzunehmen. 

 
 

§ 13 
Beitrags-, Kassen- und Rechnungswesen 

 
1) Der Verein erhebt Mitgliedsbeiträge. Diese Beiträge beschließt die 

Jahresmitgliederversammlung und werden in der Finanzordnung 
dokumentiert.  
Beitrags-, Pacht-, Wassergeld- und Umlagezahlungen und sonstige 
Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Verein sind grundsätzlich 
Bringschulden. Die Höhe und Fälligkeitstermine richten sich nach den 
Beschlüssen der Mitgliederversammlung und werden in der 
Jahresrechnung ausgewiesen. 
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2) Alle  Ein- und Auszahlungen sind von zwei Vorstandsmitgliedern zu 
unterschreiben. Die Anweisung an den Rechnungsführer zur Zahlung ist 
nur durch den Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung durch seinen 
Stellvertreter zu unterschreiben. 

 
3) Der gesamte Zahlungsverkehr des Vereins ist möglichst bargeldlos 

abzuwickeln. Zu diesem Zweck hat der Verein ein Konto einzurichten und 
alle eingehenden Gelder umgehend dort einzuzahlen. 

 
4) Der Rechnungsführer hat die Kontrolle über alle Einnahmen und 

Ausgaben des Vereins zu führen (Kassenführung). 
 
5) Von der Mitgliederversammlung werden alljährlich 2 Vereinsrevisoren und 

1 Ersatzrevisor gewählt. Die Revisoren haben die Kassenführung 
mindestens zweimal im Jahr zu prüfen, wovon eine Prüfung unvermutet 
sein soll. Die Revisoren arbeiten unabhängig vom Vorstand und sind nur 
der Mitgliederversammlung gegenüber verantwortlich. Ihre Arbeit soll sich 
nicht nur auf die Prüfung der rechnerischen Richtigkeit der Kassenführung 
beschränken, sondern sie sollen auch darauf achten, dass die Grundsätze 
einer sparsamen Geschäftsführung eingehalten werden. Ihnen sind zu 
diesem Zweck alle gewünschten Unterlagen vorzulegen. Über die Prüfung 
ist ein Protokoll zu fertigen, das von den Revisoren und dem 
Rechnungsführer zu unterzeichnen und unverzüglich über den 
Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung über den Stellvertreter dem 
Vorstand vorzulegen ist. 

 
6) Zu Beginn eines jeden Geschäftsjahres hat der Vorstand einen 

Haushaltsvoranschlag aufzustellen, in dem sämtliche Ausgaben durch zu 
erwartende Einnahmen gedeckt sind. Dieser Voranschlag bedarf 
Bestätigung durch den erweiterten Vorstand (§ 8 Nr. 4b) und gilt bis zur 
endgültigen Bestätigung oder Abänderung durch die 
Jahresmitgliederversammlung. 

 
   

§ 14 
Geschäftsjahr 

 
Das Geschäftsjahr des Vereins läuft vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. 

 
 

§ 15 
Satzungsänderungen 

 
1) Über Satzungsänderungen kann nur eine Mitgliederversammlung mit der 

in §6 Nr.6a festgesetzter Mehrheit beschließen. 
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2) Der erweiterte Vorstand ist ermächtigt, Satzungsänderungen 
redaktioneller Art oder vom Registergericht bzw. der Aufsichtsbehörde 
geforderte unwesentliche Änderung oder Ergänzungen der Satzung 
selbständig vorzunehmen. 

 
§ 16 

Austritt aus der übergeordneten Organisation 
 

1) Der Austritt aus dem Kreisverband kann nur von einer außerordentlichen 
Mitgliederversammlung beschlossen werden, die hierzu besonders 
einzuberufen ist. 

 
2) Zur Beschlussfähigkeit dieser außerordentlichen Mitgliederversammlung 

ist die Anwesenheit von 50 von Hundert der Vereinsmitglieder erforderlich. 
 
3) Zum Austrittsbeschluss ist eine 3/4-Mehrheit der abgegebenen Ja/Nein-

Stimmen erforderlich (s. §6 Ziff. 6a). 
 
4) Dem Kreisverband ist durch eine Einladung per Einschreibebrief mit 

14tägiger Frist Gelegenheit zu geben, zu diesem Punkt der Tagesordnung 
in der Versammlung Stellung zu nehmen. 

 
5) Die Kündigung ist nur halbjährlich zum Ende des Geschäftsjahres des 

Kreisverbandes zulässig. Sie ist dem Kreisverband durch Einschreibebrief 
unter Beifügung einer Abschrift des Versammlungsprotokolls mitzuteilen. 

 
 

§ 17 
Auflösung 

 
1) Die Auflösung des Vereins kann nur von einer außerordentlichen 

Mitgliederversammlung beschlossen werden, die hierzu besonders 
einzuberufen ist. 

 
2) Für den Auflösungsbeschluss ist eine 3/4-Mehrheit der abgegebenen 

Ja/Nein-Stimmen erforderlich (§6 Nr.6a). 
 
3) Durch den Auflösungsbeschluss wird der bisherige Vorstand abberufen. 

 
4) Zu Liquidatoren sind 2 Vereinsmitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit 

zu wählen; bisherige Vorstandsmitglieder können auch zu Liquidatoren 
gewählt werden. 

 
5) Die Auflösung und Liquidation des Vereins sind durch die Liquidatoren 

beim zuständigen Registergericht über einen Notar anzumelden und der 
Aufsichtsbehörde anzuzeigen. 
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6) Dem Kreisverband ist die Auflösung des Vereins mittels Einschreibebrief 

unter Beifügung einer Abschrift des Versammlungsprotokolls unverzüglich 
durch die Liquidatoren mitzuteilen. 

 
7) Die Liquidatoren haben alle Forderungen des Vereins einzuziehen und 

alle Verbindlichkeiten des Vereins zu begleichen. Bei Auflösung oder 
Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt 
das Vermögen des Vereins an den übergeordneten Kreisverband, der es 
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden 
hat. 

 
8) Die Liquidatoren haben die Endabrechnung dem Kreisverband nach 

Beendigung der Liquidation unverzüglich einzureichen. 
 
9) Die Liquidatoren haben nach Beendigung der Liquidation sämtlicher 

Akten, Kassenbücher, Belege und sonstigen Unterlagen dem 
Kreisverband zu übergeben, der sie 10 Jahre aufbewahrt. Im Übrigen sind 
die §§47 ff. des BGB zu beachten. 

 
10) Dem Kreisverband steht das Recht zu, während der Liquidation die 

Bücher und alle Unterlagen zu prüfen. 
 
 

§18 
Datenschutz 

 
Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) bzw. 
Landesdatenschutzgesetz in der jeweils gültigen Fassung werden vom Verein 
eingehalten. 
 

 
Kiel, im Oktober 2013 
 
 
(Vorsitzender)    (Schriftführer) 
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Gartenordnung 
 

Das Ziel des Kleingartenwesens kann nur dann verwirklicht werden, wenn die 
Kleingärtner in einer Kleingartenanlage gemeinschaftlich zusammenarbeiten, 
aufeinander Rücksicht nehmen, die Gesamtanlage und ihre Gärten 
ordnungsgemäß bewirtschaften und pflegen. Die nachstehende Gartenordnung 
soll Aufschluss darüber geben, wie sich der Kleingärtner in einer 
gemeinschaftlichen Anlage einzugliedern hat. Die Gartenordnung ist ein 
Bestandteil der Vereinssatzung und des Pachtvertrages, sie ist für den 
Kleingärtner bindend. 
 
 

I. 
 
Das Wesensmerkmal des Kleingartens ist vor allem die kleingärtnerische 
Nutzung, die der sinnvollen Freizeitgestaltung und Erholung, sowie der 
Versorgung des Pächters mit Gartenerzeugnissen (Gemüse und Obst) dienen 
soll. Das Ziel des Kleingartens soll eine Besserung der Lebensqualität der 
Familie ermöglichen. 
 
 

II. 
 
Gartenabfälle sind grundsätzlich zu kompostieren. Ausgenommen hiervon sind 
lediglich mit pilzlichen Krankheiten und bakteriellen Krankheiten befallene 
Pflanzenteile, die zu vernichten sind. Ein Verbrennen solcher Teile hat mit 
Rücksicht auf die Nachbarn und Besuchern in den frühen Morgenstunden oder 
späten Abendstunden zu geschehen; die Bestimmungen des 
Abfallbeseitigungsgesetzes und der Landesverordnung über die Beseitigung 
von pflanzlichen Abfällen außerhalb der Abfallbeseitigungsanlagen und der 
jeweils gültigen Fassung sind einzuhalten und zu beachten.  
 
Das Spritzen von Unkrautvernichtungsmitteln ist im Kleingarten verboten. 
Pflanzenschutzmittel dürfen nur entsprechend der Positiv-Liste und nur mit 
ausdrücklicher Zustimmung des Vorstandes eingesetzt werden. 
 
Chemietoiletten sind im Kleingarten nicht gestattet. Streu- und Torftoiletten sind 
über den Kompost zu entsorgen, soweit nicht vereinseigene 
Entsorgungsanlagen zu benutzen sind. 
 
Stalldünger darf in der Zeit vom 1.Mai bis 31. August nicht angefahren werden. 
 
Mit Rücksicht auf den Pflanzenschutz sollten solche Gehölze, die 
Zwischenwirte für Pilzkrankheiten, Bakterienkrankheiten und tierische 
Schädlinge sind, nicht angepflanzt werden: 
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Berberitzen (Berberis vulgaris) 

Schneeball (Viburnum – Arten) 

Faulbaum (Rhamnus – Arten) 

Faubenkirsche (Prunus serotina) 

Sadebaum (Juniperus virginiana) 

Rot- und Weißdorn (Crataegus – Arten) 
 

Rot- und Weißdorn dürfen wegen der Gefahr des Feuerbrandes, einer nicht zu 
bekämpfenden Bakterienkrankheit, die auf Obstbäume übergeht, nicht mehr in 
Kleingartenanlagen angepflanzt werden und schon stehende Weiß- und 
Rotdornhecken oder Bäume sollen entfernt werden. Krebsbefallene Obstbäume 
sind zum Schutze der Kleingartenanlagen zu entfernen, andernfalls ist der 
Verein ermächtigt, solche befallenen Bäume entfernen zu lassen. Die Kosten 
trägt der Kleingärtner. 
Der Kleingärtner ist außerdem verpflichtet, alle Pflanzenschutzmaßnahmen, die 
von den Behörden angeordnet werden, durchzuführen. 
Die zur Rattenbekämpfung erlassenen behördlichen Anordnungen sind auch in 
den Kleingärten durchzuführen. 
 
Der Kleingärtner hat bei Anpflanzungen aller Kulturen Rücksicht auf seinen 
Nachbarn zu nehmen (Eindringen von Wurzeln, Schatten und dgl.). Große 
Bäume, wie Weiden, Pappeln usw. sind im Kleingarten zu vermeiden.  
Obsthochstämme sollten nicht angepflanzt werden, da sie nicht nur in der 
Pflege schwierig zu behandeln sind, sondern vor allen Dingen den Garten zu 
sehr beschatten. Der Pflanzabstand von der Grenze beträgt bei Buschobst 3 
Meter, bei Beerenobst einschließlich Himbeeren 1 Meter. 
 
Jede Kleingartenparzelle sollte pro 100 qm mit 1 Busch-Obstbaum bepflanzt 
werden. 
 
Die Seitengrenzen sind nur im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Nachbarn 
mit einer Hecke zu bepflanzen, und auch nur dann, wenn dies aus Gründen des 
Windschutzes notwendig ist; im Übrigen gelten die Beschlüsse der Mitglieder- 
bzw. Anlagenversammlung. 
 
 

III. 
 
Der Pächter ist verpflichtet, am Eingang seines Gartens eine Tafel anzubringen, 
die deutlich in leserlicher Schrift 
  die Nummer der Parzelle und 
  den Vor- und Zunamen des Pächters 
angibt. 
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IV. 
Das Betreten der Gartenanlage geschieht auf eigene Gefahr. Die Wege der 
Gartenanlage dürfen mit Motorfahrzeugen aller Art nicht befahren werden; 
Sondergenehmigungen kann der Vereinsvorstand für Dunganfuhr, 
Lastentransporte und dgl. erteilen. 
 
Das Abstellen von Kraftfahrzeugen ist in den Gartenanlagen nicht bzw. nur an 
den für diesen Zweck vorgesehenen Plätzen gestattet. Die Haupttore und 
Eingänge sind grundsätzlich zu schließen.  
 
Hunde müssen an der Leine geführt werden. 
 
 

V. 
Die Umzäunung ist Bestandteil des Kleingartens. Sie ist stets in gutem Zustand 
zu halten. Das Besitzrecht richtet sich nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch. 
Einfriedungen innerhalb der Kleingartenanlage dürfen 1,2 Meter Höhe nicht 
überschreiten und sollen möglichst unauffällig gestaltet werden. Die 
Verwendung von Stacheldraht ist verboten.  
Der Heckenschnitt muß mit Rücksicht auf vorhandene Nester unserer 
Singvögel ausgeführt werden. In der Brutzeit dürfen keine Hecken geschnitten 
werden.  
Der Pächter ist verpflichtet, den Garten und den an seinen Garten 
angrenzenden Weg stets rein und frei von Gras und Wildkräutern zu halten. 
Graswege sind von den Anliegern stets kurz zu halten. Angrenzende 
Grünflächen sind entsprechend den Beschlüssen der Mitglieder- bzw. 
Anlagenversammlung zu pflegen.  
 
Sollte auch nach Aufforderung durch den Vorstand der Heckenschnitt/die 
Pflege der Graswege durch den Pächter nicht erfolgen, so können diese 
Arbeiten durch Gemeinschaftsarbeit verrichtet oder extern vergeben werden. 
Die Kosten hierfür trägt der Pächter. 
 
Jede eigenmächtige Veränderung, insbesondere das eigenmächtige 
Beschneiden der Anpflanzungen in den Gemeinschaftsanlagen, an öffentlichen 
Wegen, Knicks und Plätzen ist untersagt. 
 

VI. 
Im eigenen Interesse wird erwartet, dass der Kleingärtner an der fachlichen 
Beratung, die durch den Verein rechtzeitig bekannt gegeben wird, teilnimmt und 
die Fachzeitschrift der Organisation hält. 
 
 

VII. 
Jeder Pächter ist verpflichtet, an der Gemeinschaftsarbeit teilzunehmen (s. §12 
der Satzung). 
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VIII. 
 
Jeder Pächter darf von dem künstlich zugeführten Wasser (Wasserleitung) nur 
in sparsamster Weise Gebrauch machen. Es ist darauf zu achten, dass Kinder 
nicht an der Wasserleitung spielen. 
 
 

IX. 
Der Kleingärtner, seine Angehörigen sowie seine Gäste, sind verpflichtet, alles 
zu vermeiden, was die Ruhe, Ordnung und Sicherheit stört, sowie das 
Gemeinschaftsleben beeinträchtigt. Lärmen, lautes oder anhaltendes 
Musizieren, auch durch Rundfunk oder Musikapparate, Schießen und ähnliche 
Störungen, sind verboten. 
Vom 1. Mai bis 30. September ist die Mittagsruhe von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
einzuhalten. Während der Mittagsruhe sind insbesondere jegliche Bauarbeiten 
und Rasenmähen untersagt. 
 
Motorgetriebene Geräte dürfen nur während der vom Verein festgesetzten 
Zeiten betrieben werden. 

 
X. 

Dem Vereinsvorsitzenden, seinem Beauftragten oder dem Obmann sowie 
Beauftragten von Behörden ist der Zutritt zum Garten, auch in Abwesenheit des 
betreffenden Kleingärtners, gestattet. 
 

XI. 
Zu jeder Tierhaltung ist vorher die Genehmigung des Vereinsvorstandes 
einzuholen, die schriftlich zu erteilen ist. Diese ist jährlich zu erneuern. 
Der Umfang der Tierhaltung in Kleingärten muss sich in solchen Grenzen 
halten, dass der kleingärtnerische Charakter der Anlagen unbedingt gewahrt 
bleibt. Der Umfang der Tierhaltung wird von Fall zu Fall bei 
Genehmigungserteilung abgesprochen. 
 
Durch die Tierhaltung darf der Gesamteindruck der Anlage wie auch des 
einzelnen Kleingartens nicht ungünstig beeinträchtigt werden. Zu diesem Zweck 
sind Ställe, Tierausläufe und sonstige für die Tierhaltung erforderlichen 
Einrichtungen so auszuführen, dass sie möglichst durch Grün gegen Sicht von 
Verkehrswegen abgedeckt werden. 
Um nachbarliche Unzuträglichkeiten zu vermeiden, sind die Tiere so 
unterzubringen, dass sie, außer Bienen, die Nachbargärten nicht aufsuchen 
können, und die Nachbarn nicht unbillig durch Geräusche, 
Geruchseinwirkungen, Federflug usw. belästigt werden. 
Die Bienenhaltung ist in jeder Kleingartenanlage so zu fördern, dass eine 
ausreichende Befruchtung der Blütenpflanzen gewährleistet ist. Es wird 
empfohlen, Bienen der sogenannten schwarmträgen Rassen zu halten. 
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Das Halten von Großvieh (Rindvieh, Schweinen, Ziegen, Schafe und dergl.), 
Katzen (Vogelschutz) und Tauben ist nicht gestattet. 
Soweit die bisherige Kleintierhaltung mit den vorstehenden Richtlinien nicht im 
Einklang steht, ist darauf hinzuwirken, dass sie entsprechend angeglichen wird. 
 
 

XII. 
Jeder Pächter ist verpflichtet, vor der Errichtung von Baulichkeiten jeder Art, die 
Genehmigung des Vereinsvorstandes und ggfs. des zuständigen Bauamtes 
einzuholen. Die Genehmigung ist schriftlich zu erteilen. Über die Größe von 
Gartenlauben, Verwendung von Baumaterial, Feuerstellen, Lichtanlagen, 
Abstand von Nachbarparzellen usw. bestehen baupolizeiliche Vorschriften, die 
in jedem Fall beachtet werden müssen. 
Die Nutzung von Kleingartenparzellen als Lagerplätze (gewerbliche Nutzung) 
oder die Errichtung von Garagen ist nicht gestattet. 
 

XIII. 
Der Generalpachtvertrag mit der Landeshauptstadt Kiel, in der jeweils gültigen 
Fassung, ist Gegenstand der Gartenordnung.  
 
Stand: Oktober 2013 
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Finanzordnung 

 
§1 

Geltungsbereich 
 

Die Finanzordnung des Kleingärtnervereins Kiel-Gaarden-Süd e. V., 
nachfolgend Verein genannt, gilt für alle Finanzangelegenheiten des Vereins. 
Rechtswirksame Geschäfte sind nur durch den vertretungsberechtigten 
Vorstand nach §26 BGB zu tätigen. 
 

§2 
Grundsatz 

 
1) Der Verein wurde auf der Grundlage seiner Satzung als gemeinnützig 
anerkannt und mit der Registernummer 1555 KI im Vereinsregister beim 
Amtsgericht Kiel registriert. 
 
2) Der Verein ist nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit zu führen. Die 
Aufwendungen müssen in einem wirtschaftlichen Verhältnis zu den erwarteten 
und erzielten Erträgen stehen. 
 
3)Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd 
sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen, begünstigt werden. 
 

§3 
Zeichnungsberechtigt 

 
Zur Anweisung von Auszahlungen aufgrund ordnungsgemäß eingegangener 
Verpflichtungen, im Rahmen des Finanzplanes sind berechtigt: 

 Der Vorsitzende 

 Der stellvertretende Vorsitzende 

 Der Rechnungsführer 
 

§4 
Konto- und Kassenvollmacht 

 
Verfügungsberechtigt über das Vereinskonto des Vereins sind nur 
gemeinschaftlich zwei Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes; 
verfügungsberechtigt über die Barkasse ist der Rechnungsführer. 
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§5 

Verpflichtungsermächtigung 
 

1) Der Vorstand ist im Rahmen seiner Zuständigkeit ermächtigt, auf Grundlage 
des Finanzplanes Verwendung- und Verpflichtungsbeschlüsse zu fassen. 
 
2) Der Vorstand ist ermächtigt, Verbindlichkeiten einzugehen, die im 
Zusammenhang mit der Verwaltung stehen, soweit hier keine Ansätze des 
Haushaltsplanes ausreichen. 
 

§6 
Haushaltsplan 

 
1) Der Haushaltsplan wird nach den allgemeinen Grundsätzen der 
Finanzführung aufgestellt und bewirtschaftet. Die einzelnen Positionen des 
Haushaltsplanes sind gegenseitig in der Gesamtsumme deckungsfähig. 
 
2) Der Haushaltsplan wird vom Rechnungsführer bis zum 01.02. eines jeden 
Jahres für das laufende Geschäftsjahr erstellt. 
 
3) Der Rechnungsführer ist mit dem Vorstand für die ordnungsgemäße 
Bewirtschaftung des Haushaltsplanes verantwortlich. 
 
4) Überschreitungen von einzelnen Titeln des Haushaltsplanes bedürfen der 
vorherigen Zustimmung des Vorstandes. 
 

§7 
Finanzierung des Vereins 

 
1) Einnahmen dienen zur Finanzierung des Vereins, entsprechend der Satzung 
des Vereins. 
 
2) Einnahmen des Vereins sind: 
a. Aufnahmegebühr  
b. Mitgliedsbeiträge 
c. Umlage Gemeinschaftsarbeit 
d. Spenden (Geld-, Sach- und Dienstleistungsspenden) 
e. Sponsoring (vertragliche Vereinbarung) 
f. Pachten (als durchlaufende Gelder) 
g. Wassergeld (als durchlaufende Gelder) 
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§8 

Gebühren 
 

1) Mit der Aufnahme in den Verein werden Gebühren fällig. Dies sind für 
 
a. Aufnahme in den Verein   40,00 EUR 
b. Umschreibungen eines Gartens 40,00 EUR 

 
 

§9 
Mitgliedsbeitrag 

 
1) Bei Aufnahme in den Verein, sowie mit der Jahresrechnung zu Beginn des 
Geschäftsjahres werden Mitgliedsbeiträge erhoben. Dies sind 
 

a. für den 1. Garten  50,00 EUR 
b. für den 2. Garten  40,00 EUR 
c. für jeden weiteren Garten 20,00 EUR 

 
2) Die Beiträge werden am 31.01. jeden Jahres fällig. Die Abbuchung im 
Lastschriftverfahren erfolgt am 01.02. jeden Jahres. Dazu wird im Vorfeld durch 
den Vorstand eine Beitragsrechnung erstellt. 
 
3) Kann vier Wochen nach dem Zahlungsziel kein Geldeingang ermittelt 
werden, wird das Mitglied gemahnt. Kann nach weiteren 14 Tagen immer noch 
kein Geldeingang ermittelt werden, wird das Mitglied unter Androhung des 
Ausschlusses erneut gemahnt, wobei eine Mahngebühr in Höhe von 10,00 € 
erhoben wird. 
 

§10 
Gemeinschaftsarbeit 

 
Anstelle von tatsächlich verrichteter Gemeinschaftsarbeit wird von jedem 
aktiven Mitglied mit der Jahresrechnung eine Umlage erhoben: 
 
Umlage für Gemeinschaftsarbeit  12,00 EUR (entsprechend 2 Stunden) 
 
Für die Fälligkeit und Zahlung gelten die auf der Beitragsrechnung 
ausgewiesenen Zahlungsziele.  

§11 
Spenden und Sponsoring 

 
1) Als gemeinnütziger Verein ist der Kleingärtnerverein Kiel-Gaarden Süd e. V. 
berechtigt, Spenden entgegenzunehmen und Spendenbestätigungen 
auszugeben. 
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2) Die Spenden müssen nachweisbar und entsprechend dem gemeinnützigen 
Zwecke des Vereins zum Einsatz gebracht werden. 
 
 

§ 12 
Pachten 

 
1) Der Verein erhebt für den an das Mitglied verpachteten Garten eine Pacht, 
die sich nach der Größe der Parzelle richtet und entsprechend der Pachthöhe, 
die vom Generalverpächter vorgegeben ist, je Quadratmeter ergibt.  
2) Dem Mitglied wird die zu zahlende Pacht zusammen mit der 
Beitragsrechnung zugestellt. Für Fälligkeit und die Zahlung gelten die gleichen 
Regelungen wie für den Mitgliedsbeitrag.  

 
§ 13 

Wassergeld 
 
1) Die Wassergeldsumme teilt sich nach: 
 

a) dem Verbrauch, der von der in der gepachteten Parzelle eingebauten  
     Wasseruhr angezeigt wird, 

b) der Entschädigung für den Wassermann, 
c) der Umlage für angefallene Reparaturen und evtl. Erneuerungen am 
    Wassernetz, 
d) der Umlage für Differenzen zwischen der Hauptwasseruhr des        

     öffentlichen Wasserversorgers und der Summe der in den Parzellen an  
     den dort eingebauten Uhren abgelesenen Verbräuche, 

 
2) Dem Mitglied wird die zu zahlende Wassergeldsumme zusammen mit der 
Beitragsrechnung zugestellt. Für Fälligkeit und Zahlung gelten die auf der 
Beitragsrechnung ausgewiesenen Zahlungsziele.  

 
§14 

Zahlungsverkehr 
 

1) Der gesamte Zahlungsverkehr ist vorwiegend bargeldlos über das Konto des 
Vereins abzuwickeln. 
 
2) Jedes Mitglied hat bei Änderung der Bankverbindung eine Mitteilungspflicht 
an den Vorstand zu leisten, sofern es die Einwilligung zur Einzugsermächtigung 
an den Verein erteilt hat. 
 
3) Erfolgt eine durch das Mitglied verursachte Rücklastschrift, werden vom 
Verein Gebühren i.H. von 5,00 € zusätzlich erhoben. 
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§15 

Verwaltung der Finanzmittel 
 

1) Der Rechnungsführer ist für die Abwicklung aller finanziellen 
Angelegenheiten des Vereins verantwortlich. 
 
2) Zahlungen werden durch den Rechnungsführer nur geleistet, wenn sie nach 
dieser Finanzordnung ordnungsgemäß ausgewiesen sind und im Rahmen des 
Haushaltsplanes zur Verfügung stehen. 
 
3) Zur Führung einer Kasse ist jeweils vom Rechnungsführer sicherzustellen, 
dass  
a. ein Kassenbuch geführt wird, in welches lückenlos die Einnahmen und 
Ausgaben aufgezeichnet werden, 
b. keine Zahlung ohne Beleg erfolgt, 
c. die Kasse so verwahrt wird, dass unberechtigte Personen keinen Zugriff 
haben. 
 

§16 
Vergütung 

 
1) Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. 
 
2) Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen 
Möglichkeiten entgeltlich gegen Zahlung einer Tätigkeitsentschädigung nach § 
3 Nr. 26a EStG ausgeübt werden.  
Die Organmitglieder des Vereins haben einen Anspruch auf Vergütung (§ 612 
BGB). Die Höhe der Gesamtvergütung ist im Wirtschaftsplan zu verankern. 
Über deren individuelle Höhe beschließt der Vorstand im Rahmen der 
Vorgaben des Haushaltsplanes. 
 
3) Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit nach Abs. 2) trifft 
Mitgliederversammlung. Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die 
Vertragsbeendigung.  
 
4) Die Mitgliederversammlung ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen 
Zahlung einer angemessenen Vergütung oder Aufwandsentschädigung zu 
beauftragen. Maßgebend ist die Haushaltslage des Vereins.  
 
5) Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der 
Geschäftsstelle ist die Mitgliederversammlung ermächtigt, im Rahmen der 
haushaltsrechtlichen Möglichkeiten, hauptamtlich Beschäftigte anzustellen.  
 
6) Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen 
Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die 
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ihnen durch die Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Hierzu gehören 
insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, Porto, Telefon usw. 
 
7) Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von 60 
Tagen nach seiner Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen werden 
nur gewährt, wenn die Aufwendungen mit Belegen und Aufstellungen, die 
prüffähig sein müssen, nachgewiesen werden. 
 
8) Von der Mitgliederversammlung können per Beschluss im Rahmen der 
steuerrechtlichen Möglichkeiten Grenzen über die Höhe des 
Aufwendungsersatzes nach § 670 BGB festgesetzt werden. 
 
9) Weitere Einzelheiten regelt die Finanzordnung des Vereins, die von der 
Mitgliederversammlung erlassen und geändert wird. 
 

§17 
Tätigkeitsentschädigungen von Organmitgliedern 

 
Durch Beschluss der Mitgliederversammlung wird folgenden Organmitgliedern 
eine Tätigkeitsentschädigung gezahlt: 
 
Vorsitzender   175,00 EUR / Monat 
Stellv. Vorsitzender 175,00 EUR / Monat 
Rechnungsführer  175,00 EUR / Monat 
Schriftführer   175,00 EUR / Monat 
Sitzungsgeld      6,00 EUR / Teilnehmer einer Vorstandssitzung oder  

Sitzung des erweiterten Vorstandes 
 
Koppelobmann   1,45 EUR / Parzelle des betreuten Gebietes 
Wassermann   2,65 EUR / Parzelle des betreuten Gebietes 
 
 

§18 
Jahresabschluss 

 
Im Jahresabschluss sind die Einnahmen und Ausgaben nach der Gliederung 
des Finanzplanes und im Vergleich mit diesem nachzuweisen. Der 
Jahresabschluss hat eine Vermögensübersicht des Vereins zu enthalten. Im 
Bericht zur Jahresabrechnung sind die Entwicklung der Finanzverhältnisse und 
mögliche Ausblicke darzustellen. Den satzungsgemäß bestellten Kassenprüfern 
muss Gelegenheit gegeben werden, alle Kassenunterlagen eingehend zu 
prüfen und notwendige Klärungen herbeizuführen. 
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§ 19 
Kassenprüfung 

 
Die Revisoren, davon einer mit grundlegenden Kenntnissen im 
Rechnungswesen, werden analog dem Vorstand, in einer 
Jahresmitgliederversammlung gewählt oder wiedergewählt. Sie müssen bei der 
Wahl anwesend sein oder dem Vorstand vor der Wahl schriftlich eine 
Zustimmung zur Wahl erteilt haben. Sie unterliegen der 
Verschwiegenheitspflicht und dürfen keinerlei Beziehungen zu 
Vorstandsmitgliedern haben, um seine Unabhängigkeit zu gewährleisten. Die 
Revision erfolgt halbjährlich. Die Revisoren überprüfen die Kassengeschäfte 
des Vereins auf rechnerische Richtigkeit. Die Kassenprüfung erstreckt sich 
auch auf die sachgerechte und zweckmäßige Verwendung der Gelder. Der 
Umfang der Prüfung wird von den Revisoren bestimmt. Die Belegprüfung erfolgt 
stichprobenartig. Eine umfassende Prüfungspflicht ist nicht vorgesehen. Der 
Revisor erstellt einen Bericht für die folgende Jahresmitgliederversammlung. 

 
 

§20 
Schlussbestimmung 

 
Über alle Finanz-, Kassen und Buchhaltungsfragen, die nicht in dieser 
Finanzordnung geregelt sind, entscheidet der Vorstand. 

 
§21 

Salvatorische Klausel 
 
Sollten einzelne Paragrafen oder die Anwendung dieser auf einzelne Personen 
oder Umstände ganz oder teilweise unwirksam oder nicht einklagbar sein, so 
wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Paragrafen oder die Anwendung dieser 
auf einzelne Personen oder Umstände nicht berührt. Es soll anstelle der 
unwirksamen Klausel eine solche gelten, die vom wirtschaftlichen Sinn und 
Zweck her der unwirksamen am nächsten kommt. 
 
Stand: Oktober  2013 
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Ausschlussordnung 

 
§ 1 

1. Ein Vereinsmitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es 
seine  in der Vereinssatzung niedergelegten Pflichten als Vereinsmitglied 
gröblich oder beharrlich verletzt. 

 
2. Das Vereinsmitglied hat sich Verfehlungen des von Ihm mit Genehmigung 

des Vorstandes eingesetzten Betreuers seiner Gartenparzelle, seiner 
Angehörigen und Gäste zurechnen zu lassen. 

 
3. Eine solche Verletzung liegt insbesondere dann vor, wenn 
 

a) das Vereinsmitglied, trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung, seinen 
Mitgliedsbeitrag oder etwaige durch die Vereinsorgane beschlossenen 
Umlagen zu den angegebenen Terminen nicht gezahlt hat; 

 
b) das Vereinsmitglied mit der Zahlung des Pachtzinses, trotz 
zweimaliger schriftlicher Mahnung, zwei Monate im Verzug ist; es gilt die 
in §9 Ziff. 2 der Finanzordnung festgelegte Zahlungsfrist. 

 
c) das Vereinsmitglied trotz schriftlicher Mahnung seinen Kleingarten 
nicht persönlich, durch seinen Ehegatten, Verwandte in gerader Linie und 
deren Ehegatten oder durch Angehörige seiner Tischgemeinschaft 
ordnungsgemäß bewirtschaftet; 
 
d) das Vereinsmitglied seinen Garten oder Teile seines Gartens ohne 
Genehmigung des Vorstandes weiter verpachtet oder einem Dritten zur 
Nutzung überlässt; 

 
e) das Vereinsmitglied Beschlüsse des Kleingärtnervereins über 
Bepflanzung und Bearbeitung der Gärten, die Gartenordnung und die in 
dem Einzelpachtvertrag festgelegten Bestimmungen nicht befolgt; 

 
f) das Vereinsmitglied gegen das Abwasserbeseitigungsgesetz 
verstößt und WC-Anlagen sowie Duschen errichtet, deren Abwässer über 
Kläranlagen bzw. Verrieselungssysteme entsorgt werden. Lediglich 
Trockentoiletten in Form von Streutoiletten sind zulässig; 

 
g) das Vereinsmitglied Brennstellen mit Schornsteinanschluss errichtet 
und betreibt. Ausgenommen sind Gasheizungen mit Außenwandabzug; 
 
h) das Vereinsmitglied an den Gemeinschaftsarbeiten, die der Verein 
beschlossen hat, sich entsprechend den Bestimmungen der Satzung nicht 
beteiligt oder den Ausgleichsbetrag nicht zahlt; 
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i) das Vereinsmitglied unbeschadet sonstiger Vorschriften die 
Zustimmung des Verpächters zur Errichtung von Baulichkeiten nicht 
einholt; 
 
j) das Vereinsmitglied sich so schwere Verstöße gegen das 
Gemeinwohl oder gegen andere Kleingärtner zu Schulden kommen lässt, 
dass diesen die Fortsetzung der Kleingartengemeinschaft nicht zugemutet 
werden kann. 
 
 

§2 
Über den Ausschluss eines Mitgliedes entscheidet der Vorstand mit einfacher 
Stimmenmehrheit. Dem Mitglied ist unter Fristsetzung von zwei Wochen 
Gelegenheit zu geben, die Schiedsstelle gem. §11 der Satzung anzurufen. 
 

§3 
Die Schiedsstelle des Vereins prüft, indem sie dem Betreffenden hinreichend 
Gelegenheit zu einer Gegenäußerung gibt, den Antrag, die zum Beschluss des 
Vorstandes geführt hat und trifft die notwendigen Feststellungen. 

 
§4 

1. Die Schiedsstelle entscheidet über den Antrag auf Ausschluss aus dem 
Verein in unparteiischer und gewissenhafter Amtsausübung. Die 
Entscheidung mit Begründung ist dem Betreffenden von dem den Vorsitz 
führenden Mitglied des Schiedsstelle durch Einschreibebrief bekannt zu 
geben. Eine Rechtsmittelbelehrung muss in der Entscheidung enthalten 
sein. 

2. Über die Verhandlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die von sämtlichen 
Mitgliedern der Schiedsstelle zu unterzeichnen ist. 

 
§5 

1. Gegen den Spruch der Schiedsstelle ist binnen 14 Tagen nach 
Bekanntgabe des Spruchs der Einspruch beim Vorstand des 
Kreisverbandes zulässig, der endgültig entscheidet. 

 
§6 

1. Die Abstimmung in der Schiedsstelle und im Vorstand des 
Kreisverbandes in einem Ausschlussverfahren ist geheim; sie darf auch 
nicht namentlich protokollarisch festgelegt werden. 

2. Es ist jedem Vereinsmitglied gestattet, an der Verhandlung in einem 
Ausschlussverfahren teilzunehmen, ohne dass den im Verfahren nicht 
beteiligten Vereinsmitgliedern eine eigene Stellungnahme ohne 
ausdrückliches Befragen gestattet ist. 
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§7 
Der Spruch auf Ausschluss des Vereinsmitgliedes aus dem Verein wird 
wirksam, sobald der hier enthaltene Rechtszug erschöpft ist bzw. ein Einspruch 
in der vorgeschriebenen Frist nicht eingelegt wurde. 

 
 

§8 
Mit dem Ausschluss des Vereinsmitgliedes aus dem Verein erlöschen sämtliche 
Rechte und Pflichten des Vereinsmitgliedes. Eine Rückzahlung etwaiger bereits 
geleisteter Vorauszahlungen auf den Beitrag findet nicht statt. 
 
 

§9 
Das ausgeschlossenen Vereinsmitglied ist bei Bekanntgabe seines 
Ausschlusses darauf aufmerksam zu machen, dass es damit rechnen muß, 
dass die von ihm genutzte Kleingartenparzelle zum nächstzulässigen Termin 
gekündigt und die Genehmigung zur Kündigung bei der zuständigen 
Kleingartenspruchstelle beantragt wird. 
 
Anmerkung: 
Scheidet ein Mitglied durch Austritt oder Ausschluss aus dem Verein aus, so 
hat der Kleingärtner bei Festsetzung des Pachtverhältnisses die gleichen 
finanziellen Lasten und Arbeitsleistungen zu tragen wie die Mitglieder. An Stelle 
des Mitgliedsbeitrages ist eine Betreuungsgebühr in Höhe des 
Mitgliedsbeitrages zu zahlen.  
Das Bundeskleingartengesetz und die Gartenordnung bleiben für ihn bindend. 
 
 

§10 
Der ordentliche Rechtsweg wird durch diese Bestimmungen nicht 
ausgeschlossen.  
 

 
Stand: Oktober 2013 
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Geschäftsordnung 

 
 

§1 
Die Versammlung wird von dem Vorsitzenden des Vereins oder dessen 
Stellvertreter eröffnet und geführt. Der erweiterte Vorstand des Vereins hat am 
Vorstandstisch Platz zu nehmen. 
 
 

§2 
Über die Versammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das vom stellvertretenden 
Vorsitzenden als Schriftführer des Vereins oder einem durch den Vorstand 
besonders hierzu bestimmten Mitglied geführt wird. 
Das Protokoll ist in Reinschrift vom Versammlungsleiter und dem Schrift- oder 
Protokollführer unterschriftlich zu vollziehen. 
 
 

§3 
Die Diskussionsredner erhalten in der Reihenfolge ihrer Meldungen das Wort. 
Vorstandsmitgliedern ist das Wort auch außerhalb der Reihenfolge zu erteilen. 
Zur Geschäftsordnung ist das Wort außer der Reihe zu erteilen. Es ist jedoch 
darauf zu achten, dass bei derartigen Wortmeldungen nur kurz zur 
Geschäftsordnung gesprochen wird. 

§4 
Jeder Redner erhält nur zweimal in ein- und derselben Sache das Wort. Die 
Redezeit beträgt bis zu 3 Minuten. Weicht ein Redner von der Tagesordnung 
ab, wird er vom Versammlungsleiter zur Ordnung gerufen. Nach dreimaligem 
Ordnungsruf in ein- und derselben Sache ist dem Redner zu dieser Sache das 
Wort zu entziehen. 
 
 

§5 
Zur Begründung seines Antrages erhält der Antragsteller zunächst das Wort 
und nach beendeter Debatte das Schlusswort. 
 
 

§6 
Anträge auf Schluss der Debatte oder zur Geschäftsordnung können mündlich 
gestellt und begründet werden. Hierzu erhält der Antragsteller, der nicht an der 
Debatte beteiligt sein darf, sofort und außer der Reihe das Wort. 
Die Redezeit in der Geschäftsordnungsdebatte beträgt 3 Minuten. 
 
Die Abstimmung über Anträge zur Geschäftsordnung erfolgt, nachdem je ein 
Redner für und gegen den Antrag gesprochen hat. 
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Vor Abstimmung über den Antrag auf Schluss der Debatte sind die 
Wortmeldungen bzw. die vorliegende Rednerliste bekannt zu geben. 
 
 

§7 
Die Abstimmung erfolgt entsprechend der Vereinssatzung. 

 
 

§8 
Sind persönliche Verhältnisse des Versammlungsleiters von einem Antrag 
betroffen, so hat er den Vorsitz während dieser Zeit an den Nächstfolgenden im 
Vorstand abzugeben. 
 
Stand: Oktober 2013 
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Landesverordnung 

über die Beseitigung von pflanzlichen Abfällen außerhalb von Abfallbeseitigungsanlagen 

Aufgrund des § 4 Abs. 4 des Abfallgesetzes vom 27. August 1986 (BGBl. I S. 1410) verordnet die 

Landesregierung: 

§ 1 
Entsorgung außerhalb von Abfallentsorgungsanlagen 

(1) Pflanzliche Abfälle, die 

1. auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Grundstücken, 

2. bei der Unterhaltung von Verkehrswegen und Gewässern, 

3. bei Maßnahmen der Landschaftspflege und der Flurbereinigung sowie 

4. in Park-, Friedhof- oder sonstigen Grünanlagen anfallen, dürfen auch außerhalb von 

Abfallentsorgungsanlagen (§ 4 des Abfallgesetzes) nach Maßgabe des § 2 beseitigt werden. 

(2) Sonstige Vorschriften, insbesondere § 24 des Landschaftspflegegesetzes sowie die aufgrund 

des § 32 Abs. 4 des Landeswaldgesetzes und des § 69 des Landschaftspflegegesetzes erlassenen 
Verordnungen, bleiben unberührt. 

 
§ 2 

Art und Weise der Entsorgung 

(1) Pflanzliche Abfälle nach § 1 Abs. 1 dürfen im Rahmen der landwirtschaftlichen, 

forstwirtschaftlichen und gärtnerischen Bewirtschaftung entsorgt werden, wenn dadurch 
Geruchsbelästigungen nicht auftreten. 

(2) Ist eine Entsorgung der Abfälle im Rahmen der landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und 

gärtnerischen Bewirtschaftung nicht möglich, dürfen sie auf den Grundstücken, auf denen sie 
anfallen, verbrannt werden, wenn hierdurch Gefahren für die Umgebung nicht zu erwarten sind. 

(3) Absatz 2 gilt nicht für die Entsorgung von Stroh, das auf landwirtschaftlich genutzten 
Grundstücken anfällt. 

§ 3 
Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 des Abfallgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

entgegen § 2 Abs. 3 Stroh, das auf landwirtschaftlich genutzten Grundstücken anfällt, auf diesen 
Grundstücken verbrennt. 

 
§ 4 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 

Landesverordnung über die Beseitigung von pflanzlichen Abfällen außerhalb von 

Abfallbeseitigungsanlagen vom 9. März 1983 (GVOBl. Schl.-H. S. 153) außer Kraft. 
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Merkblatt für den Heckenschnitt 
 
 
 
Der Verein ist verpflichtet, für die Einhaltung der Bestimmungen durch jedes 
einzelne Mitglied Sorge zu tragen.  
Laut §5 der Anlage 5 zum Generalpachtvertrages mit der Landeshauptstadt Kiel 
dürfen Hecken eine Mindesthöhe von 1,20 m nicht überschreiten. 
 

 

Nach §24 (4) des Gesetzes zum Schutz der Natur – Landesnaturschutzgesetz 
(LNatSchG) – vom 16. Juni 1993 ist folgendes zu beachten: 
 
Unbeschadet weitergehender Rechtsvorschriften, insbesondere des Abschnitt 
IV dieses Gesetzes, ist es in der Zeit vom 15. März bis zum 30. September 
verboten, Bäume, Knicks, Hecken, anderes Gebüsch sowie Röhrichtbestände 
und sonstige Gehölze zu fällen, zu roden, auf den Stock zu setzen oder auf 
sonstige Weise zu beseitigen. 
 
 
 
 
Ein Heckenrückschnitt kann danach in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 14. 
März erfolgen. 
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Achte Verordnung zur Durchführung des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes (Rasenmäherlärm-Verordnung - 8. 
BImSchV) 
§ 1 
Anwendungsbereich 
(1) Diese Verordnung gilt für das Inverkehrbringen und den Betrieb von Rasenmähern. 
(2) Rasenmäher im Sinne dieser Verordnung sind motorbetriebene Geräte, die zum Schneiden von Gras 
bestimmt sind, unabhängig davon, wodurch das Schneiden bewirkt wird. 
(3) Die §§ 2 bis 5 sind nicht anzuwenden auf 
1. land- oder forstwirtschaftliche Geräte, 
2. Rasenmäher, die sonst nach ihrer Bauart nicht für die Pflege von Freizeit-, Garten-, Park- oder 
ähnlichen Flächen bestimmt sind, 
3. Geräte ohne eigenen Antrieb, deren Schneidemechanismus durch die Räder oder durch ein nicht 
eigens dafür ausgelegtes Zug- oder Traggerät angetrieben wird, 
4. Kombinationsgeräte, deren Hauptantriebsaggregat mehr als 20 Kilowatt installierte Leistung hat. 
§ 2 
Inverkehrbringen 
(1) Rasenmäher dürfen gewerbsmäßig oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen nur in den 
Verkehr gebracht werden, wenn 
1. sie die zulässigen Geräuschemissionswerte nach § 3 nicht überschreiten, 
2. ihnen eine Übereinstimmungsbescheinigung nach § 4 beigefügt ist und 
3. sie nach § 5 gekennzeichnet sind. 
(2) Geräuschemissionswerte sind Schalleistungspegel (LWA) sowie Schalldruckpegel (LpA) am 
Bedienerplatz. 
§ 3 
Zulässige Geräuschemissionswerte 
(1) Der zulässige Schalleistungspegel beträgt je nach Schnittbreite des Rasenmähers: 
___________________________________________________________ 
Schnittbreite Zulässiger Schalleistungspegel 
des Rasenmähers in Dezibel (A), bezogen auf ein Pikowatt 
___________________________________________________________ 
bis 50 cm 96 
über 50 cm bis 120 cm 100 
über 120 cm 105 
Der Schalleistungspegel wird nach Anhang I der Richtlinie 84/538/EWG des Rates vom 17. September 
1984 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über den zulässigen 
Schalleistungspegel von Rasenmähern (ABl. EG Nr. L 300 S. 171), geändert durch die Richtlinie 
88/180/EWG des Rates vom 22. März 1988 (ABl. EG Nr. L 81 S. 69), ermittelt. 

Bekanntmachung der Neufassung der Achten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Rasenmäherlärm-Verordnung - 8. BImSchV) 
Vom 13. Juli 1992 
Auf Grund des Artikels 2 der Verordnung zur Änderung der Achten Verordnung zur Durchführung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom 13. Juli 1992 (BGBl. I S. 1246) wird nachstehend der Wortlaut 
der Achten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Rasenmäherlärm- 
Verordnung - 8. BImSchV) in der ab 18. Juli 1992 geltenden Fassung bekanntgemacht. Die Neufassung 
berücksichtigt: 
1. die am 1. August 1987 in Kraft getretene Verordnung vom 23. Juli 1987 (BGBl. I S. 1687), 
2. den am 18. Juli 1992 in Kraft tretenden Artikel 1 der eingangs genannten Verordnung. 
Die Rechtsvorschriften wurden erlassen zu 1. auf Grund des § 23 Abs. 1 und der §§ 32 und 37 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes, zu 2. auf Grund des § 37 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in 
Verbindung mit § 4 Abs. 1 des Gerätesicherheitsgesetzes. 
 
Bonn, den 13. Juli 1992 
Der Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
Klaus Töpfer 
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Erklärung 

 
 
Vorstehende Satzung, Garten-, Finanz-, Ausschluss- und Geschäftsordnung sind 
mir heute ausgehändigt worden. 
 
 
 
Ich werde diese als für mich verbindlich anerkennen. 
 
 
 
Kiel, den  _________________________ 

 

 

 

 

 

Kleingärtnerverein 

Kiel-Gaarden-Süd e.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________                   ________________________________ 

                     Pächter      Vorstandsmitglied 
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Erklärung 

 
 
Vorstehende Satzung, Garten-, Finanz-, Ausschluss- und Geschäftsordnung sind 
mir heute ausgehändigt worden. 
 
 
 
Ich werde diese als für mich verbindlich anerkennen. 
 
 
 
Kiel, den  _________________________ 

 

 

 

 

 

Kleingärtnerverein 

Kiel-Gaarden-Süd e.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________                   ________________________________ 

                     Pächter      Vorstandsmitglied 
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